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lhr Schreiben vom 15. Mai 2019 an Herrn Dr. Blanke

Sehr geehrter Herr Timpe,

vielen Dank für lhr Schreiben an Herrn Dr. Blanke. Er hat mich gebeten, lhnen zu

antworten.

Sie wünschen Klarheit über das Verhältnis von Förder- und Behandlungsplan und

Teilhabeplanung.

Eine Anderung des bislang praktizierten ,,Frühförderungs-Prozesses" (Förder- und

Behandlungsplan auf der Grundlage interdisziplinärer Diagnostik und Bedarfsermittlung)

ist auch unter den neuen durch das BTHG geschaffenen gesetzlichen

Rahmenbedingungen aus Sicht des BMAS nicht gebolen.

Es bleibt bei der Regelung in § 7 Frühförderungsverordnung, dass die nach dem

individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen im interdisziplinär

entwickelten Förder- und Behandlungsplan in Zusammenarbeit mit den

Eziehungsberechtigten zusammengestellt werden. tnsofern ist im Kontext Frühförderung

der Förder- und Behandlungsplan als Teilhabeplan zu verstehen.
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seite2von2 Ferner ist auch eine Trennung der interdisziplinären Diagnostik von der Bedarfsermittlung

nicht beabsichtigt. Auch im Zuge ihrer ICF-orientierten Weiterentwicklung gehören diese

Prozesse zusammen.

Mit freundlichen Grüßen
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Bettina Freund


